
- Forum Gefahrguttransporte

Frank – Georg Stephan Telefon: 036 424 / 886 –16 
webmaster@gefahrgutberaterweb.de Telefax: 036 424 / 886 – 86 

www.gefahrgutberaterweb.de



FORUM I: Gefahrguttransporte
Unser Programm für Sie:

10.25 — 11.10 Uhr
Internationale und nationale Rechtssetzung zur 

Beförderung gefährlicher Güter nach der Strukturreform
Dipl.-Ing. Ingo Döring, Berlin

11.10 — 11.30 Uhr
Schulung und Prüfung der Fahrzeugführer nach Kapitel 8.2 

ADR 
Anne Reimann, IHK Südwestsachsen, Chemnitz

11.30 — 12.00 Uhr
Beförderung von Gefahrgütern der Klasse 7

Dr. Pech, Berlin



FORUM I: Gefahrguttransporte
Unser Programm für Sie:

14.00 — 14.30 Uhr
Global Harmonizes System (GHS) 

Dipl.-Ing. Ingo Döring, Berlin
14.30 — 15.00 Uhr

Begleitpapiere – Hilfe oder bußgeldbewährtes Übel?
Dipl.-Lehrer Volker Tornau, Halle

15.00 — 15.30 Uhr
Tanks und Fahrzeugtechnik — Tendenzen der Entwicklung

Dipl.-Ing. Frank – Georg Stephan, Erfurt
15.30 — 16.00 Uhr

Safety and Security – neue Inhalte im Gefahrgutrecht
Dipl. - Ing. Michaela Rosen, Köln 



Ausbildung
Beratung
Coaching

Servicegesellschaft

Partner für
Ihre Sicherheit

ADR - Übereinkommen
- Gefahrguttransporte in den Nachbarstaaten -

Frank – Georg Stephan Telefon: 036 424 / 886 –16
webmaster@gefahrgutberaterweb.de Telefax: 036 424 / 886 – 86



ADR - Übereinkommen

Europäisches Übereinkommen zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

Original französisch:

Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route

Konferenzsprache englisch:

European Agreement concerning the international 
Carriage of Dangerous Goods by Road



ADR - Übereinkommen

Schaffung unter Federführung der UN –
Wirtschaftskommission für Europa (ECE) in Genf

Fertiggestellt und ausgelegt zur Zeichnung:

30. September 1957

Inkrafttreten nach Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden von mindestens sechs 
Zeichner- bzw. Beitrittsstaaten:

29. Januar 1968



ADR - Übereinkommen

Schaffung unter Federführung der UN –
Wirtschaftskommission für Europa (ECE):
30. September 1957

Zeichnerstaaten:
01. Oktober 1957 Vereinigtes Königreich
18. Oktober 1957 Belgien
06. November 1957 Schweiz
13. Dezember 1957 Bundesrepublik Deutschland

Frankreich
Italien
Luxembourg
Niederlande
Österreich



ADR - Übereinkommen

Inkrafttreten:
29. Januar 1968

Ratifizierung:
02. Februar 1960 Frankreich
25. August 1960 Belgien
03. Juni 1963 Italien
01. November 1963 Niederlande
29. Dezember 1967 Portugal (Beitritt) 
29. Januar 1968 Vereinigtes Königreich



ADR - Übereinkommen

Inkrafttreten:
29. Januar 1968

Ratifizierung, Beitritt, Rechtsnachfolge:
01. Dezember 1969 Bundesrepublik Deutschland
21. Juli 1970 Luxembourg
20. Juni 1972 Schweiz
20. September 1973 Österreich
27. Dezember 1973 Deutsche Demokratische Rep.
06. Mai 1975 Polen
01. Juli 1981 Dänemark
02. Juni 1993 Tschechien (17. Juli 1986)



Anwendungsbereich des ADR - heute



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

International National Deutschland

ADR in der Fassung 16. ADR –
der in Genf im Mai und Änderungsverordnung 
November 2001 sowie vom 14. Dezember 2002
im Mai 2002 gefassten (BGBl. II Nr. 46 S. 2922   
Änderungsbeschlüsse vom 23. Dezember 2002)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003







Beförderung gefährlicher Güter 
Weiterentwicklung der EU-Rili.

ADR-Rahmenrichtlinie       National Deutschland

Richtlinie 94/55/EG Gefahrgutverordnung
zuletzt geändert durch Straße / Eisenbahn
Richtlinie 2003/28/EG vom 28. April 2003
(ABl. Nr. L 090 vom 08. 04. 2003) (BGBl. I, Nr. 17 vom 05. 05. 2003)

Beide Vorschriften waren entsprechend denBeide Vorschriften waren entsprechend den
ADR ADR –– ÄnderungenÄnderungen

rückwirkendrückwirkend zum 01. 01. 2003 anzupassen!zum 01. 01. 2003 anzupassen!









GGAV – Gefahrgutausnahmeverordnung

GGAV 2003 GGAV 2003 

Anzahl auf 32 erhAnzahl auf 32 erhööht!ht!

Einzelheiten:Einzelheiten:

Nr. 22 (E, S) Nr. 22 (E, S) –– ehemals Nr. 63: Saug ehemals Nr. 63: Saug –– Druck Druck –– Tanks Tanks 
In die Ausnahme Nr. 22 wurde die TRT 011 In die Ausnahme Nr. 22 wurde die TRT 011 üübernommen;bernommen;
Gesamter Text ist neu gefasst und Befristung ist entfallen! Gesamter Text ist neu gefasst und Befristung ist entfallen! 

Nr. 26 (S)Nr. 26 (S)
In Nr. 1 wird die Angabe In Nr. 1 wird die Angabe „„8.1.4.1 Buchstabe a8.1.4.1 Buchstabe a““ durch diedurch die
Angabe Angabe „„8.1.4.28.1.4.2““ ersetzt.ersetzt.

Nr. 32 (S)Nr. 32 (S)
BefBeföörderungen durch zivile Unternehmen im Auftrag und rderungen durch zivile Unternehmen im Auftrag und 
unter Verantwortung der Bundeswehrunter Verantwortung der Bundeswehr
Nutzung von Ausnahmen der Bundeswehr durch zivileNutzung von Ausnahmen der Bundeswehr durch zivile
UnternehmenUnternehmen



GGVSE – Durchführungsrichtlinien (RSE)

Diese Richtlinie enthDiese Richtlinie enthäält:lt:

ErlErlääuterungen zu uterungen zu §§§§ 1 bis 111 bis 11
GGVSE und Anlagen 1 bis 3;GGVSE und Anlagen 1 bis 3;

Teile 1 bis 9 (Synopse);Teile 1 bis 9 (Synopse);

Anlagen 1 bis 18;Anlagen 1 bis 18;

Eine synoptische Darstellung der Eine synoptische Darstellung der 
GGVSE ist nicht mehr angefGGVSE ist nicht mehr angefüügt!gt!

Stand: 20. Juni 2003Stand: 20. Juni 2003
((VkBlVkBl. Nr. 14, S. 418 vom 31. 07. 2003). Nr. 14, S. 418 vom 31. 07. 2003)

Ist in Landesrecht Ist in Landesrecht üüberfberfüührt! hrt! 



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Polen
ADR in der Fassung 

der in Genf im Mai und
November 2001 sowie
im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse
in polnischer Sprache
(Gesetz – Nr. 194 / 2002, 
Pos. 1629 in Verb. mit
Gesetz – Nr. 207 / 2003
Pos. 2013/2014)

in Kraft seit:in Kraft seit:

20. Dezember 200320. Dezember 2003



Beförderung gefährlicher Güter 
Umsetzung der EU-Richtlinien 

EU – Richtlinien National Polen

Richtlinien 94/55/EG Gesetz über die
96/35/EG, 96/50/EG, Straßen – Gefahrgut –
2000/18/EG beförderung vom 

28. Oktober. 2002
(Gesetz - Nr. 199 / 2002,
Pos. 1671)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003



Durchführungsanweisungen in Polen
- Erlaß des Infrastrukturministers vom 19. Dezember 2002 über den Wirkungsbereich

und Anwendungsart von Vorschriften hinsichtlich der Beförderung von Gefahrgütern
einschl. die Beförderung von gefährlichen Abfällen (GBl. Nr. 236, Pos. 1986);

- Erlaß des Infrastrukturministers vom 20. Dezember 2002 über die Schulungskurse für
Fahrer, die die Gefahrgüter transportieren (GBl. Nr. 236, Pos. 1987);

- Erlaß des Infrastrukturministers vom 23. Dezember 2002 über die
Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge (GBl. Nr. 237, Pos. 2011);

- Erlaß des Infrastrukturministers vom 23. Dezember 2002 über die Höhe des Entgelts
von Prüfungskommissionsmitgliedern, die Fahrerprüfungen durchführen
(GBl. Nr. 237, Pos. 2012);

- Erlaß des Infrastrukturministers vom 23. Dezember 2002 über die Prüfung zum
Erreichen des Ausbildungszeugnisses als Sicherheitsberater für Straßen –
Gefahrgutbeförderungen (GBl. Nr. 237, Pos. 2013);

- Erlaß des Infrastrukturministers vom 23. Dezember 2002 über das Formular der
Gefahrgutkontrolle (GBl. Nr. 237, Pos. 2014);

- Erlaß des Infrastrukturministers und des Innenministers vom 31. Dezember 2002
über das Formular für den Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten
(GBl. Nr. 240, Pos. 2072);

- Erlaß des Infrastrukturministers vom 31. Dezember 2002 über Gefahrgüter, deren
Straßenbeförderung der Meldepflicht unterliegt (GBl. Nr. 241, Pos. 2085).



Gefahrgutkontrollen in Polen
Bildung der Straßenverkehrsinspektion – ITD (z.Z. 240 Inspekteure)
- Die Straßenverkehrsinspektion wird vom Hauptinspektorat (GITD)  
Straßentransport als die zentrale Behörde der Staatsverwaltung geleitet;

- Die Behörden der Inspektion auf Wojewodschaftsebene sind die
Wojewodschaftsinspektionen Straßentransport (WITD);

Rechte und Bußgelder:
- Die tätigen Inspekteure haben das Recht in die Fahrzeuge einzusteigen, die
Dokumentationen, Mess- und Kontrollanlagen (die sich im Fahrzeug
befinden) zu kontrollieren sowie Masse, Achslasten und Maße des
Fahrzeugs mittels Meßgeräte zu prüfen;

- Grundlage: Seit dem 08. August 2002 ist der Erlaß des
Infrastrukturministers über die Höhe von Geldstrafen im Straßentransport
in Kraft (GBl. Nr. 115, Pos. 999);

- Im Falle der Feststellung von Verletzungen werden auf dem Weg eines
Verwaltungsbeschlusses die Geldstrafen in Höhe von 200 bis 15.000 Zloty
(ca. 50 bis 4.000 €) auferlegt.

Ausländische Beförderer müssen die Buße sofort entrichten!



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Tschechien

ADR in der Fassung 
der Bekanntmachung 
65/2003 des Außen-
ministeriums  
(Sb. Nr. 29 S. 1826ff
vom 12. Juni 2003)

in Kraft rückwirkend seit: in Kraft rückwirkend seit: 

01. Januar 200301. Januar 2003









Beförderung gefährlicher Güter 
Umsetzung der EU-Richtlinien

EU – Richtlinien National Tschechien

Richtlinien 94/55/EG Gesetz über den
96/35/EG, 96/50/EG, Straßenverkehr in  
2000/18/EG der Fassung der

Änderungen vom
19. Dezember 2002
(Gesetz Nr. 577 / 2002 zur 
Änderung des Gesetzes 
Nr. 111/1994 Sb.
Sb. Nr. 197 vom 30. 12. 2002)

Zur Durchführung
des Gesetzes gibt es
Richtlinien:

z.B. Prüfung des Gb





Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Österreich

ADR – Änderungs-
verordnung 
vom 10. Dez. 2002
(BGBl. III Nr. 265/2002  
vom 27. Dez. 2002)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003





Beförderung gefährlicher Güter 
Umsetzung der EU-Richtlinien

ADR-Rahmenrichtlinie National Österreich

Richtlinie 94/55/EG Gefahrgutbeförde-
zuletzt geändert durch rungsgesetz (GGBG)
Richtlinie 2003/28/EG vom 12. August 2003
(ABl. Nr. L 090 vom 08. 04. 2003) (BGBl. I, Nr. 61 / 2003)

Beide Vorschriften waren entsprechend denBeide Vorschriften waren entsprechend den
ADR ADR –– ÄnderungenÄnderungen

rückwirkendrückwirkend zum 01. 01. 2003 anzupassen!zum 01. 01. 2003 anzupassen!



Aufbau des GGBG
1.1. AbschnittAbschnitt Allgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen
2.2. AbschnittAbschnitt Verpackungen, Container und Tanks Verpackungen, Container und Tanks -- Verwendung; Verwendung; 

Genehmigungen bei radioaktiven Stoffen;Genehmigungen bei radioaktiven Stoffen;
Fahrzeuge Fahrzeuge -- VerwendungVerwendung

3.    Abschnitt3.    Abschnitt BefBeföörderung gefrderung gefäährlicher Ghrlicher Güüter, Sicherheitsvorsorge, ter, Sicherheitsvorsorge, 
ZulZuläässigkeit, Pflichten von Beteiligten, Genehmigung, ssigkeit, Pflichten von Beteiligten, Genehmigung, 
Ausnahmen, Gefahrgutbeauftragter, SofortmaAusnahmen, Gefahrgutbeauftragter, Sofortmaßßnahmennahmen

4.    Abschnitt4.    Abschnitt Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen üüber die Befber die Beföörderung rderung 
gefgefäährlicher Ghrlicher Güüter auf der Strater auf der Straßßee

5.    Abschnitt5.    Abschnitt Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen üüber die Befber die Beföörderung rderung 
gefgefäährlicher Ghrlicher Güüter auf der Eisenbahnter auf der Eisenbahn

6.    Abschnitt6.    Abschnitt Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen üüber die Befber die Beföörderung rderung 
gefgefäährlicher Ghrlicher Güüter auf Wasserstrater auf Wasserstraßßenen

7.    Abschnitt7.    Abschnitt Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen üüber die Befber die Beföörderung rderung 
gefgefäährlicher Ghrlicher Güüter im Seeverkehrter im Seeverkehr

8.    Abschnitt8.    Abschnitt Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen üüber die Befber die Beföörderung rderung 
gefgefäährlicher Ghrlicher Güüter im Rahmen der Zivilluftfahrtter im Rahmen der Zivilluftfahrt

9.    Abschnitt9.    Abschnitt BehBehöörden und Sachverstrden und Sachverstäändige, Strafbestimmungen, ndige, Strafbestimmungen, 
SchluSchlußß-- und und ÜÜbergangsbestimmungenbergangsbestimmungen

Innerhalb der Abschnitte gliedert sich das GGBG in Paragrafen. DInnerhalb der Abschnitte gliedert sich das GGBG in Paragrafen. Das GGBG as GGBG umfaumfaßßtt

insgesamtinsgesamt 30 30 Paragrafen.  Paragrafen.  





Gefahrgutbeförderungsverordnung
1.1. AbschnittAbschnitt Ausbildung der GefahrgutbeauftragtenAusbildung der Gefahrgutbeauftragten
2.2. AbschnittAbschnitt Schulung der GefahrgutlenkerSchulung der Gefahrgutlenker

§§ 1515 Anerkennung der LehrgAnerkennung der Lehrgäängenge
§§ 1616 Qualifikation des VeranstaltersQualifikation des Veranstalters
§§ 1717 Dauer der LehrgDauer der Lehrgäängenge
§§ 1818 Qualifikation des LehrpersonalsQualifikation des Lehrpersonals
§§ 1919 LehrmittelLehrmittel
§§ 2020 TeilnehmerzahlTeilnehmerzahl
§§ 2121 SpracheSprache
§§ 2222 DurchfDurchfüührung der Lehrghrung der Lehrgäänge, nge, 

KontrollenKontrollen
§§ 2323 Erteilung oder VerlErteilung oder Verläängerung der ngerung der 

Bescheinigung Bescheinigung üüber die Gefahrgutber die Gefahrgut--
lenkerschulunglenkerschulung

§§ 2424 UnterstUnterstüützungsmatzungsmaßßnahmen der nahmen der 
Arbeitgeber / ArbeitgeberinnenArbeitgeber / Arbeitgeberinnen

3.3. AbschnittAbschnitt Schulung anderer an der BefSchulung anderer an der Beföörderungrderung
gefgefäährlicher Ghrlicher Güüter beteiligter Personenter beteiligter Personen

4.   Abschnitt4.   Abschnitt Sonstige BestimmungenSonstige Bestimmungen



Besonderheit: Tunnelregeln



Tunnelverordnung



Gefahrguttransport - Vollzugserlaß

Die Fassung 
für das Jahr 
2003 ist 
gerade 
verkündet 
worden!

s. Internet:

www.bmvit.gov.at



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Schweiz

ADR in der Fassung 
der in Genf im Mai und
November 2001 sowie
im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse
(ECE – Fassung)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003
Besonderheit:
Das ADR wird weder in der Amtlichen Sammlung (AS) 
noch in der systematischen Sammlung (SR) abgedruckt!



Beförderung gefährlicher Güter
Innerstaatlich und grenzüberschreitend

National Schweiz

Verordnung über die
Beförderung gefähr-
licher Güter auf der 
Straße (SDR) vom 
29. November 2002
Stand am:
24. Dezember 2002
(Systematische Sammlung
SR 741.621)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003





Aufbau des SDR
1.1. AbschnittAbschnitt Allgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen
2.2. AbschnittAbschnitt Meldepflichten von BehMeldepflichten von Behöörden und Zusammenarbeit mit rden und Zusammenarbeit mit 

der EUder EU
3.    Abschnitt3.    Abschnitt StrafbestimmungenStrafbestimmungen
4.    Abschnitt4.    Abschnitt VollzugVollzug
5.    Abschnitt5.    Abschnitt SchlussbestimmungenSchlussbestimmungen

Innerhalb der Abschnitte gliedert sich das SDR in Artikel. Das SInnerhalb der Abschnitte gliedert sich das SDR in Artikel. Das SDR umfasst  DR umfasst  

insgesamtinsgesamt 31 31 Artikel. Artikel. 

Anhänge:
1 Ausnahmen vom Geltungsbereich

Sachverhalte der Anlagen A und B des ADR, die nicht für 
nationale Transporte gelten

2 Liste der Straßenstrecken, für deren Befahren mit 
gefährlichen Gütern Einschränkungen gelten

3 nur für nationale Transporte geltende Sachverhalte



Besonderheiten in der Schweiz
Abschluß eines bilateralen Landverkehrsabkommens mit KOM
- Einarbeitung in das SDR, d.h. SDR konnte erst nach Ratifizierung durch alle
EU – Mitglieder verkündet werden!

Fahrwege (Anhang 2 SDR)
- Fahrzeuge dürfen mit bestimmten Mengen gefährlicher Güter einzelne
Straßenstrecken wie z. B. Tunnel mit ungenügenden Sicherheitseinrichtungen
oder Straßen, die durch Gewässerschutzgebiete führen, nicht befahren; 

- Tunnelliste, durch welche die Durchfahrt mit bestimmten gefährlicher Gütern
verboten, bewilligungspflichtig oder aber bewilligungsfrei ist (Bestimmungen
gelten auch für begrenzte Mengen!);

- Fahrwege mit Fahrverboten für wassergefährdende Stoffe – sind aber auch
durch Signale (Verkehrsschilder) gekennzeichnet.

Einzelheiten:
- www.unece.org
Schweizerisches Bundesamtes für Straßen bietet deutsche Fassung

- www.astra.admin.ch 



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Frankreich

ADR in der Fassung 
der in Genf im Mai und
November 2001 sowie
im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse
(ECE – Fassung)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003
Besonderheit:
Das ADR wird ebenfalls im französischen Recht nicht 
noch einmal veröffentlicht!



Beförderung gefährlicher Güter
Umsetzung der EU - Richtlinien

National Frankreich

Verordnung über die
Beförderung gefähr-
licher Güter auf der 
Straße vom 
05. Dezember 2002
Verkündet am:
27. Dezember 2002
(www.equipement.gouv.fr)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003



Aufbau der Verordnung
Teil 1Teil 1 Allgemeine Vorschriften (Art. 1 Allgemeine Vorschriften (Art. 1 –– 3)3)
Teil 2Teil 2 AllgemeingAllgemeingüültige Vorschriften (Art. 4 ltige Vorschriften (Art. 4 –– 14)14)
Teil 3Teil 3 Vorschriften fVorschriften füür franzr franzöösische Fahrzeuge (Art. 15 sische Fahrzeuge (Art. 15 –– 19)19)
Teil 4    Teil 4    Vorschriften fVorschriften füür innerstaatliche Befr innerstaatliche Beföörderungen (Art. 20 rderungen (Art. 20 –– 32)32)
Teil 5Teil 5 ZustZustäändigkeiten (Art. 33 ndigkeiten (Art. 33 –– 45)45)
Teil 6Teil 6 Ausnahmen (Art. 46 Ausnahmen (Art. 46 –– 48)48)
Teil 7Teil 7 ÜÜbergangsvorschriften (Art. 49)bergangsvorschriften (Art. 49)

Innerhalb der einzelnen Teile gliedert sich die Verordnung in ArInnerhalb der einzelnen Teile gliedert sich die Verordnung in Artikel. Sie umfasst  tikel. Sie umfasst  

insgesamtinsgesamt 49 49 Artikel. Artikel. 

Anhänge:
A Verweis auf Anlage A zum ADR
B Verweis auf Anlage B zum ADR
C reserviert
D Anhänge D.1 bis D.9

(im Zusammenhang mit einzelnen Artikeln!)



Besonderheiten in Frankreich
Teil 2 der Verordnung:
- Verbindliche Liste zur Abfahrtkontrolle, die zwingend abgearbeitet werden muss,
bevor eine Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern die Beladestelle
verlassen darf;

- Die wechselseitige Beförderung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln sowie
Gefahrgütern in Tanks ist verboten;

- Für die Beförderung von Gütern der Klasse 1 ist ein Beifahrer vorgeschrieben;
- Die Überwachung von Gefahrgutfahrzeugen wird in Frankreich wie folgt
präzisiert:

bis zu zwei Stunden: keine Überwachung erforderlich
-zwei bis 12 Stunden: Abstellen der Beförderungseinheit im Abstand 

von zehn Metern von Wohngebäuden
- (ab 3.000 Litern im Tank)

-mehr als 12 Stunden: Abstellen der Beförderungseinheit nur auf 
abgeschlossenen Gelände (z. B. Depot) 
zulässig!

-Fahrwege:
-Verbote durch zuständige Behörde für Nationalstraßen, Landstraßen und 
Gemeindestraße sind durch Verkehrsschilder gekennzeichnet.



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Luxembourg

Großherzoglicher Beschluß zur Verkündung des
ADR in der Fassung der in Genf im Mai und 
November 2001 sowie im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse (ECE – Fassung) vom
28. September 2002 veröffentlicht
am 31. Dezember 2002 im „Mémorial“ (Offizielles
Amtsblatt) in französischer Sprache 

Besonderheit:
Luxembourg verfügt über drei Amtssprachen –
Französisch, Deutsch und Luxembourgisch, wobei die 
französische Sprache, als Gesetzessprache gilt.



Beförderung gefährlicher Güter
Umsetzung der EU - Richtlinien

National Luxembourg

Großherzogliches Reglement über eine 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003



Besonderheiten in Luxembourg
Einzelheiten der Verordnung:
- Beförderungen von Gefahrgütern der Klassen 1 (Explosive Stoffe und
Gegenstände mit Explosivstoff) und 7 (Radioaktive Stoffe) sind
genehmigungspflichtig. Die Antragstellung für Güter der Klasse 1 hat beim
Justizministerium (Service des Armes prohibées) und der Klasse 7 beim
Gesundheitsministerium (Service de la Radioprotection) zu erfolgen. Bei
Gefahrgutkontrollen sind dann diese Genehmigungen auf Anfrage den
Kontrollorganen vorzulegen.

- Gefahrgutfahrzeuge sind grundsätzlich mit zwei Feuerlöschern a 6kg Pulver oder
einem Feuerlöscher mit 12kg Pulver auszurüsten. 

- Mit Ausnahme des im Fahrzeugtank mitgeführten Kraftstoffs, dürfen lediglich 20 l
Reservekraftstoff in einem oder mehreren dazu geeigneten Kanistern bei
Gefahrgutbeförderungen mitgeführt werden.

- Seit dem 01. Januar 2003 gelten außerdem:
-1. Mit Gefahrgütern beladene Lastkraftwagen müssen untereinander einen vorgeschriebenen 
Mindestabstand einhalten. Dieser beträgt ausgenommen bei Überholvorgängen 50m innerhalb 
geschlossener Ortschaften und 100m außerhalb.
-2. Das Parken von mit Gefahrgütern beladenen Lastkraftwagen ist in einer Entfernung von weniger 
als 300m zur nächsten Ortschaft verboten. Weiterhin ist auch das Parken auf öffentlichen Straßen 
(Fahrbahn oder Straßenrand) verboten.
-3. Umschlagvorgänge von Gefahrgut von einem Lastkraftwagen auf einen anderen Lastkraftwagen 
müssen grundsätzlich auf dem Gelände von Unternehmen erfolgen, die einen 
Gefahrgutbeauftragten bestellt haben.



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Belgien

ADR in der Fassung 
der in Genf im Mai und
November 2001 sowie
im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse
(ECE – Fassung)

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003
Besonderheit: Es gibt drei Amtssprachen -
Das ADR muss stets zwingend in französischer und 
holländischer Sprache verkündet werden! 



Beförderung gefährlicher Güter
Umsetzung der EU - Richtlinien

National Belgien

Königlicher Beschluß
über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf 
der Straße vom 
………………….. 2003
Verkündet am:
………………….. 2003

in Kraft in Kraft rückwirkendrückwirkend seit:seit:

01. Januar 200301. Januar 2003



Besonderheiten in Belgien
Einzelheiten aus dem Beschluß:
- Gefahrgutfahrzeuge müssen Autobahnen benutzen. Diese Forderung gilt nur
dann nicht, wenn der Transportweg sich durch Nutzung der Autobahn um
50 Prozent verlängert. 

- Auf Straßen, die durch die Verkehrszeichen C24a (Durchfahrverbot für
gefährliche Güter aller Klassen), C24b (Durchfahrverbot für entflammbare und
explosive Stoffe) und C24c (Durchfahrverbot für wassergefährdende Stoffe)
gekennzeichnet sind, besteht ein Durchfahrverbot für Beförderungseinheiten mit
bestimmten gefährlichen Gütern, einschl. leere, ungereinigte Umschließungen.
Zeichen C24b verbietet die Durchfahrt für Beförderungseinheiten mit Stückgütern
der Klasse 1, Klasse 4.1 mit Klassifizierungscode D oder DT bzw. UN-Nummern
2956, 3221 bis 3242 und 3251 sowie der Klassen 4.2 und 5.2 bei Überschreiten
der Freistellungen nach Unterabschnitt 1.1.3 ADR. Im Falle von Tank- oder
Schüttgutbeförderungen ist die Durchfahrt verboten, wenn Placards mit 
folgenden Mustern angebracht werden müssen: 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 oder 5.2. 

- Zeichen werden auch zur Kennzeichnung der Durchfahrverbote von Tunneln
verwendet. Demzufolge bestehen Durchfahrverbote z. B. für den Kennedytunnel
nach Antwerpen, den Tunnel, der  über den Kanal Gent/Terneuzen in Zelzate
führt und  Long Thier – Abfahrt in Hoei. 

- Eine Sonderrolle nehmen in Belgien die Klassen 1 und 7 ein. 



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Niederlande

ADR in der Fassung 
der in Genf im Mai und
November 2001 sowie
im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse
in holländischer Sprache

in Kraft seit:in Kraft seit:

……………………..…………………….. 20032003
Besonderheit:
Nach Verkündung im Holländischen Staatsblatt trat das 
ADR 2003 zwei Tage später in Kraft! 



Beförderung gefährlicher Güter
Umsetzung der EU - Richtlinien

National Niederlande

Verordnung über die
Beförderung gefähr-
licher Güter auf der 
Straße vom 
……………….. 2003
Verkündet am:
……………….. 2003

in Kraft seit:in Kraft seit:

………………………………….…………………………………. 20032003



Aufbau der Verordnung
Teil 1Teil 1 Anlagen A und B des ADRAnlagen A und B des ADR
Teil 2Teil 2 NiederlNiederläändische Besonderheitenndische Besonderheiten
Teil 3Teil 3 ZustZustäändigkeitenndigkeiten



Besonderheiten in den Niederlanden
Teil 2 der Verordnung:
- Bei den niederländischen Besonderheiten geht es insbesondere um die Tunnel-,
Fahrweg- sowie Schlechtwetterregelungen. 

- Die Tunnelregelungen teilen die niederländischen Tunnel in zwei Kategorien ein: 
Kategorie 1: Kategorie 2:
Beneluxtunnel Botlektunnel
Coentunnel Heinenoordtunnel
Drechttunnel IJtunnel
Noordtunnel Kiltunnel
Vlaketunnel Maastunnel
Wijkertunnel Piet Heintunnel
Zeeburgertunnel Velsertunnel

- Für diese Kategorien gelten Stofflisten, aus denen ein generelles Fahrverbot
oder ein Fahrverbot bei Überschreiten bestimmter Mengen gefährlicher Güter  
hervorgeht. Für Feuerwerkskörper der UN-Nummern 0336 und 0337 gilt bei
Überschreiten einer Nettoexplosivstoffmasse von 20 Kilogramm Fahrverbot.

- Die Regelungen über die Fahrwege stellen auch Anforderungen an die Be- und
Entladestellen in Verbindung mit Stofflisten. Das Be- und Entladen der Stoffe bei
Überschreiten der festgelegten Mengen ist verboten oder nur mit Genehmigung
der zuständigen Behörde erlaubt. 



Besonderheiten in den Niederlanden
Teil 2 der Verordnung:
- Eine niederländische Besonderheit betrifft die Schlechtwetterregelungen.
- Bei Sichtweiten unter 50 Metern, bei Glatteis und  Schneeglätte gelten
Weiterfahrverbote für Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern. Dies
betrifft Tanks mit einem Volumen von mehr als 3.000 Litern und Versandstücke,
bei denen die Grenzmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 überschritten werden.
Auch Feuerwerkskörper der UN-Nummern 0336 und 0337 sind von dieser
Regelung betroffen,  wenn sie 20 Kilogramm Nettoexplosivstoffmasse
überschreiten. 

Beachte:
- Die verbreitete Annahme, Schlechtwetterfahrverbote könnten vom Minister für
Verkehr, Wasserwirtschaft und öffentliche Arbeiten angeordnet werden, stimmt
nicht! Er kann lediglich eine Ausnahmegenehmigung erteilen.



Beförderung gefährlicher Güter
Stand der Entwicklung des ADR

National Dänemark

ADR in der Fassung 
der in Genf im Mai und
November 2001 sowie
im Mai 2002 gefassten
Änderungsbeschlüsse
in dänischer Sprache

in Kraft seit:in Kraft seit:

01. Januar 200301. Januar 2003
Besonderheit:
Verkündung erfolgte nur im Internet unter
www.politi.dk/ADR aus finanziellen Gründen  



Beförderung gefährlicher Güter
Umsetzung der EU - Richtlinien

National Dänemark

Straßenverkehrsgesetz
in Verbindung mit
polizeilichen
Restriktionen
(keine zentralen
Vorschriften) 

in Kraft seit:in Kraft seit:

………………………………….…………………………………. 20032003



Besonderheiten in Dänemark
Polizeiliche Restriktionen: 
- Innerstädtische Fahrwegbestimmungen, regeln die Ortsdurchfahrt mit
bestimmten gefährlichen Gütern in Tanks. Sie gelten allerdings überwiegend für
die Beförderung von Stoffen der Verpackungsgruppe I und giftigen Gasen.

- Tunnelregelungen: z.B. „Øresund“-Straßenverbindung zwischen Dänemark und
Schweden, die aus einer Brücke und einen Tunnel besteht
Hier gilt, dass kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheiten mit gefährlichen
Gütern dürfen nur zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr fahren. 
Bei Gefahrgütern der Klassen 1.1 und 1.5 gilt eine Mengengrenze von 5.000kg je
Beförderungseinheit. Bei Überschreiten dieser Mengengrenze besteht ein
generelles Beförderungsverbot. Auf der „Storebælt“-brücke, die die zwei
Landesteile Seeland und Fünen verbindet bestehen keine Begrenzungen für
Straßenfahrzeuge.

- Befreiung vom Beförderungspapier im Verteilerverkehr.



Beförderung gefährlicher Güter 
Vorschriften/Gremien



Beförderung gefährlicher Güter 
Weiterentwicklung des ADR

International National

ADR in der Fassung ... ADR – Änderungs-
der in Genf im Nov. 2002, verordnung vom ….
im Mai und Nov. 2003 sowie (... ADRÄndV)
im Jan. / Mai 2004 gefassten
Änderungsbeschlüsse

Stand:
Änderungen Noch keine deutsche
liegen in Englisch vor! Entwurfsfassung!

Vorschrift tritt am 01. 01. 2005 mit Übergangsfrist
bis 30. 06. 2005 in Kraft!


